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verwendete Unterlagen 
 
[1] Landratsamt Bodenseekreis 

Neubau Gemeinschaftsunterkunft Neukirch 
[1.1] Lageplanskizze, M 1:1.000 vom 18.12.2015 
 
 
 
 
 
1. Vorgang 

Das Bau- und Liegenschaftsamt des Landratsamtes Bodenseekreis plant den Neubau einer 
Gemeinschaftsunterkunft in Neukirch. Der Neubau soll auf dem nördlichen Teil des Flst. Nr. 
152/2, südlich der Graf-Anton-Straße Nr. 9 bzw. südwestlich der Hüttenseestraße Nr. 38, 
errichtet werden. 
 
 
Unser Büro wurde vom Landratsamt Bodenseekreis beauftragt, eine Baugrunderkundung im 
Projektgebiet auszuführen und ein geotechnisches Gutachten zu erstellen. Zu diesem Zweck 
wurden am 22.02.2016 zwei Schürfgruben (SG1/16 + SG2/16) von der Firma Strauß aus 
Neukirch ausgehoben. Die Ansatzpunkte wurden nach Lage und Höhe von unserem Büro 
eingemessen. Als Höhenbezugspunkt diente ein Kanaldeckel im Bereich der nördlich gele-
genen Wendeplatte, dessen Höhe mit 547.68 m ü. NN angegeben wird (KS0113). 
Die Lage der Aufschlusspunkte ist in der Lageskizze der Anlage 1.2 dargestellt. Die Höhen 
der Ansatzpunkte, ebenso wie die detaillierte, nach DIN EN ISO 14688-1 und -2, DIN 18 196 
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und DIN 18 300 (Fassung 2012) klassifizierte Bodenaufnahme, sind in dem geologischen 
Profil der Anlage 2 aufgeführt.  
 
Aus den Schürfgruben wurden insgesamt fünf Mischproben entnommen, welche auf die Pa-
rameter gemäß der Verwaltungsvorschrift des UMBW für die Verwertung von als Abfall ein-
gestuftem Bodenmaterial (VwV), sowie die Oberbodenproben zusätzlich auf die Parameter 
nach Bundesbodenschutzgesetz (Bundesbodenschutzverordnung, Wirkungspfad Boden-
Mensch, direkter Kontakt), untersucht wurden. Zusätzlich wurden, aufgrund einer Auflage 
des Amtes für Wasser- und Bodenschutz (LRA Bodenseekreis), zwei Wasserproben aus der 
Schürfgrube SG1 entnommen und auf LHKW untersucht. 
Die Ergebnisse der Untersuchung, sowie deren Bewertung durch das Sachverständigenbüro 
Dr. Lindinger GmbH & Co. KG aus Weingarten, sind in der Anlage 3.2 enthalten.  
 
 
 
2. Bodenschichten, bautechnische Beschreibung, Bodenkennwerte und Boden-

klassifizierung, Erdbebenklassifizierung, Umwelttechnik 
 
2.1 Geomorphologische Situation 
 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Neukirch, südwestlich 
des Gebäudes Hüttenseestraße Nr. 38 auf dem Flst. Nr. 152/2. Das Gelände steigt von Wes-
ten nach Osten bzw. von Nordwesten nach Südosten an. Das Grundstück wird derzeit als 
Wiese benutzt. 
 
Aus geologischer Sicht befindet sich das Untersuchungsgebiet in der weitläufigen Moränen-
landschaft des Alpenvorlandes, das während und am Ende der Würmeiszeit durch den 
Rheinvorlandgletscher geprägt wurde. Im Untersuchungsbereich bestehen die Glazialböden 
vorwiegend aus Grundmoräne, in welcher erfahrungsgemäß Moränenkiese und Moränen-
sande, teils mit größeren Schichtmächtigkeiten, eingeschaltet sein können. Die Grundmorä-
ne ist auf den ersten Dezimetern leicht angewittert. Im Holozän wurden, bedingt durch Erosi-
ons- bzw. Verwitterungsprozesse, Abschwemmböden und Verwitterungsböden (Verwitte-
rungslehm) gebildet. Im Bereich der Schürfgrube SG1 schließen aufgefüllte Böden, im Be-
reich der SG2 eine Mutterbodenauflage die Schichtenfolge nach oben ab.  
 
2.2 Bodenschichten 
 
Anhand der ausgeführten Aufschlüsse kann am Projektstandort von folgender genereller 
Schichtenfolge ausgegangen werden: 
 
  Auffüllungen    (rezent) 

Mutterboden    (Quartär: Holozän) 
Verwitterungsdecke   (Quartär: Holozän) 
Abschwemmmassen   (Quartär: Holozän) 
Grundmoräne    (Quartär: Pleistozän). 
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Im Einzelnen wurden mit den zwei Schürfgruben folgende Schichtglieder bzw. Schichttiefen 
festgestellt: 
 
Tabelle 1: Schichtglieder und Schichttiefen SG1 und SG2 (von - bis m unter Gelände) 
   

Aufschluss 
Ansatzhöhe m ü. NN 

SG1/16 
548.29 

SG2/16 
550.47 

Auffüllung, Mutterboden 0,00 – 0,20 n. a. 

Auffüllung, Schluff 0,20 – 0,60 n. a. 

Mutterboden n. a. 0,00 – 0,20 

Verwitterungsdecke, Schluff 0,60 – 0,90 0,20 – 1,00 

Abschwemmmassen n. a. 1,00 – 1,50 

Grundmoräne, angewittert 0,90 – 1,30 1,50 – 2,00 

Grundmoräne 1,30 – 2,00* 2,00 – 2,60* 

* Endtiefe   n. a. = Schicht bis zur Endtiefe nicht angetroffen 

 
 
2.3 Bautechnische Beschreibung der Schichten 
 
 
Auffüllungen (nur SG1) 
 
Im Bereich der Schürfgrube SG1 werden die gewachsenen Böden von einem aufgefüllten 
Mutterboden (Schluff, schwach tonig bis tonig, feinsandig, humos, weiche Konsistenz) und 
einem gering tonigen, schwach sandigen, stark kiesigen Schluff weicher Konsistenz bedeckt. 
Innerhalb der Auffüllungen sind Ziegelreste eingeschalten. Die Auffüllungen sind aufgrund 
ihrer nur weichen Konsistenz als gering tragfähig einzustufen.  
 
Aus den Auffüllungen wurden Bodenproben entnommen und auf Schadstoffe untersucht. Die 
Ergebnisse sind in Abschnitt 2.6 und der Anlage 3.2 wieder gegeben. Bis auf die erwähnten 
Ziegelreste wurden keine weiteren anthropogenen Einschlüsse (z. B. Hausmüll etc.) festge-
stellt. 
 
 
Mutterboden 
 
Der in der Schürfgrube SG2 zuoberst angetroffene Mutterboden setzt sich aus bautechni-
scher Sicht aus einem schwach tonigen, feinsandigen sowie humosen Schluff zusammen. 
Die Konsistenz des Oberbodens ist weich. Der Mutterboden ist zum Abtrag von Lasten nicht 
geeignet, er wird üblicherweise vor Baubeginn abgeschoben und für statisch nicht relevante 
Geländeangleichungen oder als kulturfähiger Oberboden wieder verwendet. 
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Verwitterungsdecke (Verwitterungslehm) 
 
Der durch chemische und physikalische Verwitterung entstandene Verwitterungslehm ist als 
ein toniger, schwach sandiger bis stark feinsandiger, gering kiesiger Schluff anzusprechen.  
Die Konsistenz des Lehmbodens ist weich, lokal auch weich bis steif. Es reichen dünne 
Wurzeln bis in den Verwitterungshorizont hinein. Die Verwitterungsdecke ist zum Abtrag von 
Gebäudelasten mäßig geeignet. Die Verwitterungsdecke ist frost- und witterungsempfindlich. 
Bei Wasserzutritt weicht der Boden  schnell auf und verliert an Tragfähigkeit. 
 
 
Abschwemmmassen 
 
Die durch Abschwemmung von dem angrenzenden Hang gebildeten Böden setzen sich aus 
einem gering tonigen, sandigen sowie schwach steinigen Schluff-Kies Gemisch zusammen 
(umgelagerte Grundmoräne) Die Konsistenz der bindigen Matrix ist steif, der Lagerungszu-
stand des kiesigen Bereiches ist locker. Die Abschwemmmassen sind ebenfalls als mäßig 
tragfähig einzustufen. Auch diese Schicht ist frost- und witterungsempfindlich.  
 
 
 
Grundmoräne 
 
Die Grundmoräne ist als ein gering toniger bis schwach toniger, sandiger, kiesiger bis stark 
kiesiger sowie schwach steiniger bis steiniger Schluff anzusprechen. Erfahrungsgemäß kön-
nen innerhalb der Grundmoräne, wie in Abschnitt 2.1 bereits erwähnt, auch reine Kies- und 
Sandlagen sowie Blöcke vorhanden sein.  
Die Konsistenz der Grundmoräne ist auf den ersten Dezimetern weich bis steif (angewitterte 
Grundmoräne) und darunter steif bis halbfest. Mit zunehmender Tiefe wird die Konsistenz in 
halbfest übergehen. In größeren Tiefen wird auch feste Konsistenz auftreten. Nach der DIN 
18300 (Fassung 2012) sind gemischtkörnige Böden weicher bis halbfester Konsistenz in die 
Bodenklasse 4 und Böden mit fester Konsistenz in die Bodenklasse 6 zu rechnen, während 
steinige und blockige Böden zur Bodenklasse 5 gehören. Bei mehr als 30% Blöcken 
(Ø > 200 - 600 mm) gehört der Boden zur Bodenklasse 6, während große Blöcke 
(Ø > 600 mm) zur Bodenklasse 7 gerechnet werden. Die Grundmoräne ist, bei steifer Kon-
sistenz, als gut tragfähig einzustufen. Der angewitterte Bereich ist als mäßig tragfähig zu 
bezeichnen. Auch die Grundmoräne weicht bei Wasserzutritten, z.B. durch Niederschläge 
oder Schichtwasseraustritte auf und verliert dann oberflächlich ihre Tragfähigkeit. 
 
 
2.4 Bodenkennwerte und Klassifizierung 
 
Entsprechend der Baugrundschichtung des geologischen Profils (Anlage 2) sowie der Be-
schreibung der Böden, werden im Folgenden die für den Erdbau notwendigen Bodenkenn-
werte und Bodenklassen angegeben: 
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Tabelle 2: Charakteristische Bodenkennwerte (Erfahrungswerte) 
 

Schicht 
Wichte 

(erdfeucht) 
 γ [kN/m³] 

Wichte
(unter Auftrieb) 

 γʹ [kN/m³] 

Reibungswinkel 
φʹ [°] 

Kohäsion 
(dräniert) 
cʹ [kN/m²] 

Steifemodul 
Es [MN/m²] 

Auffüllungen,  
Mutterboden 

15 – 16 5 – 6 17,5 – 20,0 0 0,5 – 1,0 

Auffüllungen, Schluff 19 – 20 9 – 10 25,0 – 27,5 0 4 – 6 

Mutterboden 15 – 16 5 – 6 17,5 – 20,0 0 0,5 – 1,0 

Verwitterungsdecke 19 – 20 9 – 10 25,0 – 27,5 0 – 2 6 – 10 

Abschwemmmassen 19 – 21 9 – 11 25,0 – 30,0 0 – 2 6 - 10 

Grundmoräne,  
angewittert 

19 – 22* 9 – 12* 25,0 – 27,5 0 – 2 8 – 10 

Grundmoräne 19 – 22* 9 – 12* 25,0 – 27,5 6 – 10 30 – 50 

* Steine und Blöcke 
 
 
Die vorgenannten Mittelwerte leiten sich aus den vorliegenden Untersuchungen und aus 
Erfahrungswerten von vergleichbaren Böden ab. Die Bodenparameter gelten für die anste-
henden Schichten im ungestörten Lagerungsverband. Bei Auflockerungen oder Aufweichun-
gen durch den Baubetrieb oder Witterungseinflüssen können sich die Parameter deutlich 
ändern. 
 
 
Tabelle 3: Klassifizierung der Böden 
 

Schicht 
Bodengruppe 

DIN18196 

Bodenklasse
DIN18300 

(Fassung 2012) 

Frostempfindlichkeit 
ZTV E-StB 09 

Verdichtbar-
keitsklasse 

ZTV A-StB 12 

Auffüllungen,  
Mutterboden 

(OU) 1 F3 - 

Auffüllungen, 
Schluff 

(UL) 4 F3 V3 

Mutterboden OU 1 F3 - 

Verwitterungslehm UL/UM  4 F3 V3 

Abschwemmmas-
sen 

UL/GU* 4 F3 V3 

Grundmoräne UL / X / (Y) 4,5,(6,7) xx F3 V3 
xx je nach Anteil und Größe der Steine und Blöcke / bei fester Konsistenz Bkl.6 
Blöcke > 600 mm sind in der Grundmoräne möglich (dann Bkl. 7) 
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2.5 Erdbebenklassifizierung  
 
Entsprechend der „Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Ba-
den-Württemberg, Regierungspräsidium Freiburg, 2005“ befindet sich das Untersuchungs-
gebiet in der Erdbebenzone 1 (Gebiet, in der gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungs-
niveaus rechnerisch die Intensität 6,5 ≤ I < 7 zu erwarten ist) und der Untergrundklasse S 
(Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit mächtigen Sedimentfüllungen).  
 
 
 
 2.6 Umwelttechnische Untersuchungen 
 
Nachfolgend werden die Ergebnisse der umwelttechnischen Untersuchungen durch unser 
Partnerbüro Dr. Lindinger aus Weingarten zusammengefasst. Es gelten im Detail die Anga-
ben der umweltgeologischen Stellungnahme und die dazugehörigen Analyseübersichten des 
Büros Dr. Lindinger (s. Anlage 3.2). 
 
 
2.6.1  Entnommene Proben und ausgeführte Untersuchungen 
 
Aus den Schürfgruben SG1 bis SG2 wurden Proben der angetroffenen Auffüllungen, des 
Mutterbodens und der Verwitterungsdecke entnommen. Die entnommenen Einzelproben 
wurden zu Mischproben zusammengefasst und setzen sich wie folgt zusammen (s. auch 
Probenahmeprotokoll Anl. 3.1): 
 
Probe P1: Mischprobe aus 8 Einzelproben, SG1   
Schürfgrube SG1 0,00 – 0,20 m aufgefüllter Mutterboden, Schluff, vereinzelt Ziegelreste 
VwV + BBodSchG 
 
 
Probe P2: Mischprobe aus 8 Einzelproben, SG1 
Schürfgrube SG1 0,20 – 0,60 m Auffüllungen, Schluff, Ziegelreste 
VwV  
 
Probe P3: Mischprobe aus 8 Einzelproben, SG1 
Schürfgrube SG1 0,60 – 0,90 m, Verwitterungsdecke, Schluff, keine Einschlüsse 
VwV  
 
Probe P4: Mischprobe aus 8 Einzelproben, SG2  
Schürfgrube SG2 0,00 – 0,20 m, Mutterboden, Schluff 
VwV + BBodSchG 
 
 
Probe P5: Mischprobe aus 8 Einzelproben, SG2 
Schürfgrube SG2 0,20 – 1,00 m, Verwitterungsdecke, Schluff, keine Einschlüsse 
VwV  
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Probe WP1: Wasserprobe, SG1 
Schürfgrube SG1 ca. 0,90 – 1,40 m  
LHKW 
 
Probe WP2: Wasserprobe, SG1 
Schürfgrube SG1 ca. 0,90 – 1,40 m  
LHKW 
 
 
 
Die Proben P1 und P4 wurden im Umweltinstitut synlab, Stuttgart, nach den Parametervor-
gaben der Verwaltungsvorschrift des UMBW für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 
Bodenmaterial (VwV) sowie den Parametern des Bundesbodenschutzgesetzes (Wirkungs-
pfad Boden-Mensch, direkter Kontakt) untersucht. Die Proben P2, P3  und P5 wurden nur 
nach den Parametervorgaben der VwV untersucht. Die Untersuchung der Wasserproben 
erfolgte auf LHKW. Die Ergebnisse der Analytik wurden von unserem Partnerbüro Dr. Lin-
dinger aus Weingarten in einer umweltgeologischen Stellungnahme bewertet. 
 
 
2.6.2  Ergebnisse der umwelttechnischen Untersuchung 
 
Die Ergebnisse der Analytik sowie die Analyseübersichten sind im Detail in der Anlage 3.2 
enthalten. In den nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse und Deklarationen zusam-
menfassend dargestellt: 
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Tabelle 4: Einstufung der Proben P1 bis P5 nach VwV UMBW 
 

Probe 

Auffälligkeiten Einzelparameter / Einstufung nach
 Verwaltungsvorschrift (VwV UMBW) VwV-Einstufung

Gesamt 
Parameter Einheit Messwert VwV 

P1 
Auffüllung, Mutter-

boden, Schluff 
SG1 0,0 - 0,2 m 

Keine Auffälligkeiten - - Z 0 Z0 

P2 
Auffüllung, Schluff 

SG1 0,2 - 0,6 m 
Keine Auffälligkeiten - - Z 0 Z0 

P3 
Verwitterungsde-

cke, Schluff 
SG1 0,6 - 0,9 m 

Keine Auffälligkeiten - - Z 0 Z0 

P4 
Mutterboden, 

Schluff 
SG2 0,0 - 0,2 m 

Keine Auffälligkeiten - - Z 0 Z0 

P5 
Verwitterungsde-

cke, Schluff 
SG1 0,2 – 1,0 m 

Keine Auffälligkeiten - - Z 0 Z0 

 
 
Tabelle 5: Einstufung der Proben P1 und P4 nach BBodSchG / BBodSchV, Wirkungspfad 
Boden-Mensch, direkter Kontakt für Wohngebiete 
 

Probe 

Auffälligkeiten Einzelparameter / Einstufung nach BBodSchG, 
Boden-Mensch, direkter Kontakt, Wohngebiet 

Prüfwert n. 
BBodschG 

Boden-Mensch 
direkter Kontakt 

Wohngebiet  
Parameter Einheit Messwert 

P1 
Auffüllung, Mutter-

boden, Schluff 
SG1 0,0 - 0,2 m 

Keine Auffälligkeiten - - 
Unterhalb der 

Prüfwerte 

P4 
Mutterboden, 

Schluff 
SG2 0,0 - 0,2 m 

Keine Auffälligkeiten - - 
Unterhalb der 

Prüfwerte 
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Tabelle 6: Ergebnisse der Wasserproben WP1 und WP2 
 

Probe Parameter Einheit Messwert 

WP1 
Wasserprobe 

SG1 0,9 – 1,4 m 
∑LHKW* μg/l 1,7 

WP2 
Wasserprobe 

SG1 0,9 – 1,4 m 
∑LHKW* μg/l 0,9 

 
 

Die einzelnen Parameter der leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffe können der 
Anlage 3.2 entnommen werden. 
 
 
Ergebnisse (Auszug aus Anlage 3.2) 
 
Oberboden 
 
Der nach BBodSchV in 2 Mischproben auf den Wirkungspfad „Boden – Mensch“ geprüfte 
Oberboden ist unbelastet; die Prüfwerte für diesen Wirkungspfad wurden unterschritten. 
Damit kann der Humusboden für spätere Andeckungen wieder vor Ort verwertet werden.  
 
 
Auffüllungsböden und Verwitterungslehm 
 
Die Auffüllböden sind nicht schadstoffbelastet; es wurden durchgehend keine Belastungen 
(Z0) nachgewiesen.  
Der im Zuge des Bauvorhabens anfallende Auffüllboden ist – obwohl unbelastet – sortenrein 
auszukoffern, seitlich auf der Baustelle zu lagern und als Haufwerk gemäß PN98-Richtlinie 
zu beproben. Das Material unterliegt (noch) den abfallrechtlichen Bestimmungen bis zur Vor-
lage der endgültigen Deklaration als Haufwerksprobe durch einen zugelassenen Sachver-
ständigen. 
 
Sickerwasser 
 
Das auf mögliche LHKW-Gehalte geprüfte Sickerwasser weist keine nennenswerten Schad-
stoffbelastungen auf. Es wurden aus Sicht des Unterzeichners (Sachverständiger Dr. Lindin-
ger) Hintergrundwerte gemessen. Wir vermuten, dass im vorliegenden Fall unbelastetes 
Hang- / Oberflächenwasser geprüft wurde. 
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Die vorliegende Untersuchung ist als indikative, orientierende Untersuchung zu verstehen. 
Die Anzahl der entnommenen Proben entsprechen nicht den Richtlinien der LAGA PN98 für 
eine Deklarationsanalytik.  
 
Die gewonnenen Untersuchungsergebnisse ermöglichen erste Aussagen über die Situation 
an den Untersuchungspunkten gemäß den mit den Schürfen und der Analytik verbundenen 
Verfahren. Es kann allerdings niemals ausgeschlossen werden, dass an nicht untersuchten 
Stellen unerkannte Verunreinigungen vorliegen.  
 
 
 
3.  Wasserverhältnisse + Durchlässigkeit der anstehenden Böden 
 
3.1 Schicht- und Grundwasserverhältnisse 
 
Während den Aufschlussarbeiten wurde in der Schürfgrube SG1 der Zutritt von Wasser in 
kiesigen Bereichen der angewitterten Grundmoräne festgestellt. Der Wasserandrang war 
mäßig. Der Wasserzutrit erfolgte im Tiefenbereich zwischen 0,90 bis 1,40 m u. GOK. Wir 
gehen davon aus, dass es sich dabei um Hangwasser handelt, welches in den undurchlässi-
geren, kiesigen Bereichen der Grundmoräne und der Verwitterungsdecke vorkommt. 
 
Nach lang anhaltenden Niederschlägen muss, auch bedingt durch die Hanglage, in diesen 
Bereichen mit größeren Wassermengen gerechnet werden. 
 
 
3.2 Durchlässigkeit der anstehenden Böden, Versickerungsmöglichkeiten nach 
 dem DWA-A 138 (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abfall und Abwasser e. V. –  

Arbeitsblatt DWA-A 138 – Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser) 

 
Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt einen durchlässigen Untergrund und einen 
ausreichenden Abstand zur Grundwasseroberfläche voraus. Der Untergrund muss die anfal-
lenden Sickerwassermengen aufnehmen können. Die Versickerung kann direkt erfolgen oder 
das Wasser kann über ein ausreichend dimensioniertes Speichervolumen durch eine Sicker-
anlage mit verzögerter Versickerung in Trockenperioden dem Untergrund zugeführt werden. 
 
Nach dem DWA-A 138 (April 2005) sollte der Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens, in dem 
die Versickerung stattfinden soll, zwischen kf = 1,0 • 10-03 m/s und kf = 1,0 • 10-06 m/s liegen. 
Die Mächtigkeit des Sickerraumes sollte, bezogen auf den mittleren höchsten Grundwasser-
stand, rd. 1,0 m betragen, um eine ausreichende Filterstrecke für eingeleitete Nieder-
schlagsabflüsse zu gewährleisten. Bei Durchlässigkeitsbeiwerten von kf < 1,0 • 10-06 m/s ist 
eine Regenwasserbewirtschaftung über eine Versickerung nicht mehr gewährleistet, so dass 
die anfallenden Wassermengen über ein Retentionsbecken abzuleiten sind. 
 
Im Untersuchungsbiet wurden auftragsgemäß keine Sickerversuche ausgeführt. 
 



 

Projekt Nr.: A1602010     
Neubau Gemeinschaftsunterkunft Neukirch    Seite 12 von 16 

Die Durchlässigkeitsbeiwerte der Abschwemmmassen, der Verwitterungsdecke und der 
Grundmoräne liegen erfahrungsgemäß bei kf = 1,0 • 10-07 m/s bis 1,0 • 10-08 m/s und somit 
außerhalb der Anforderungen des DWA-A138 zur ausschließlichen Versickerung von Ober-
flächenwasser. 
 
Die vorgenannten Böden sind zur direkten Versickerung von Niederschlagswasser, gemäß 
den Bedingungen des Arbeitsblattes DWA-A 138, aufgrund ihrer geringen Durchlässigkeit 
nicht geeignet.  
 
 
 
4.  Gründung  
 
4.1 Gelände, Gebäude, Baugrund 
 
Das zu bebauende Gelände wird derzeit als Wiese genutzt und steigt  von Westen nach Os-
ten bzw. Nordwesten nach Nordosten an. Die Erschließung des Grundstückes erfolgt von 
Norden her (Graf Anton Straße).  
 
Von dem geplanten Gebäude liegt bisher lediglich eine Lageplanskizze vor, Unterlage [1.1].  
Demnach soll ein rechteckiges Gebäude mit den Abmessungen von ca. a x b = 25 x 10 m 
errichtet werden. Das Gebäude soll nicht unterkellert werden. Die EFH des Gebäudes ist 
noch nicht bekannt. 
 
 
Entsprechend der Schichtdarstellung der Anlage 2 sowie nach Abschnitt 2.3 und der Tabelle 
1  dieses Gutachtens, steht im Bereich des Bauvorhabens mäßig tragfähiger Baugrund in 
Form von Verwitterungslehm, Abschwemmmassen und angewitterter Grundmoräne an. Gut 
tragfähiger Baugrund wurde in Form von mindestens steifer Grundmoräne ab einer Tiefe von 
1,30 (SG1) und 2,00 (SG2) m u. GOK bzw. 546.99 (SG1) und 548.47 m ü. NN aufgeschlos-
sen. Die angetroffenen Auffüllungen sind gering tragfähig 
 
 
4.2 Gründung 
 
Es ist vorgesehen, das Gebäude auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte zu gründen. Es 
wird von unserer Seite empfohlen, unter der Bodenplatte eine mindestens 1,00 m mächtige 
Ausgleichsschicht (Bodenersatzkörper) aus einem gut verdichtbaren, feinkornarmen (< 5 % 
Schluffanteil) Kies-Sand Gemisch einzubringen. Das Planum im Bereich der Aufstandsfläche 
des Bodenersatzkörpers (Verwitterungslehm) ist vor dem Einbau des Bodenersatzkörpers 
nachzuverdichten. Auf dem so nachverdichteten Planum erfolgt dann der Aufbau des Bo-
denersatzkörpers. Die ordnungsgemäße Verdichtung und der Einbau des Bodenersatzkör-
pers ist mittels Plattendruckversuchen zu überprüfen (gefordert: Ev2 ≥ 80 MN/m², Ev2 / Ev1 ≤ 
2,5). Zwischen Bodenersatzkörper und anstehendem Boden ist ein Trennvlies zu verlegen 
(GRK3). 
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Eine überschlägige Setzungsberechnung mit einem Schichtenverlauf wie in der SG2 ange-
troffen ergab, mit einem 1,00 m mächtigen Bodenersatzkörper und einer Gründung wie oben 
beschrieben, einen anzusetzenden Bettungsmodul zur Vorbemessung der Platte in der Grö-
ßenordnung von ks = 3,0 bis 4,0 MN/m³ in Plattenmitte und Setzungen bis zu 1,00 cm. Der 
exakte Bettungsmodulverlauf kann nach Angabe der einwirkenden Lasten, über den Stei-
femodul des Bodens, anhand einer detaillierten Setzungsberechnung von unserem Büro 
bestimmt werden. Grundsätzlich wird dazu geraten, die Lastverteilung auf die Bodenplatte so 
gleichmäßig wie möglich zu gestalten.  
 
Anmerkung: 
Die überschlägige Setzungsberechnung wurde mit einer auf die Bodenplatte einwirkenden 
(Ersatz)Flächenlast von 35 kN/m² vorgenommen. 
 
 
 
5.  Fotodokumentation 
 
Bild 1, Schürfgrube SG1 bis Endtiefe 
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Bild 2, Schürfgrube SG1, Wasserzutritt zwischen 0,90 – 1,40 m u. GOK 
 

 
 
 
Bild 3, Schürfgrube SG1 nach 30 Minuten 
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Bild 4, Schürfgrube SG2 bis Endtiefe 
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Allgemeine Anmerkungen zum vorliegenden Gutachten 
 
Die im Gutachten enthaltenen Angaben beziehen sich auf die bei den Untersuchungsstellen 
ermittelten Bodenschichten und deren geotechnischen Eigenschaften. Abweichungen von 
den gemachten Angaben (Schichttiefen, Bodenzusammensetzung, Wasserstände etc.) kön-
nen auf Grund einer Heterogenität des Untergrundes nicht ausgeschlossen werden. Ferner 
ist eine sorgfältige Überwachung der Erdarbeiten und eine laufende Überprüfung der ange-
troffenen Bodenverhältnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folgerun-
gen erforderlich.  
 
Das Gutachten ist nur zusammen mit allen Anlagen gültig (Anlage 1.1 bis Anlage 3.2). Eine 
auszugsweise Weitergabe ist nicht gestattet. Die Vervielfältigung des Gutachtens bedarf der 
Zustimmung des auf Seite 1 genannten Auftraggebers. 
 
Bei Fragen zum Thema Altlasten wird gebeten sich direkt mit dem Sachverständigenbüro Dr. 
Lindinger aus Weingarten in Verbindung zu setzen (Richard-Mayer-Straße 3, 88250 Wein-
garten, Tel. 0751/561750, weingarten@sv-lindinger.de).  
 
 
Für ergänzende Erläuterungen sowie zur Klärung der im Verlauf der weiteren Planung und 
Ausführung noch offenen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
Dipl. Ing. (FH) R. Frankovsky 
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fm geotechnik - Wiesflecken 6 - 88279 Amtzell
A1602010 - Neubau Gemeinschaftsunterkunft Neukirch
Anlage 1.1 - Übersichtslageplan, M 1:10.000
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Anl. 1.2, Lageplan mit Untersuchungspunkten

M 1:1.000



m ü.NN

545.00

546.00

547.00

548.00

549.00

550.00

551.00

SG1/16
548.29

0.90 (547.39)
 (22.02.2016)

 0.20 (548.09)

Auffüllung, Schluff (Mutterboden)
dunkelbraun, weich, stark feucht, schwach tonig bis tonig, feinsandig, humos, vereinzelt Ziegelreste, Bkl.1

AMu

 0.60 (547.69)

Auffüllung, Schluff
braun, weich, stark feucht, gering tonig, schwach sandig, stark kiesig, Ziegelreste, Bkl.4

A

 0.90 (547.39)

Verwitterungsdecke, Schluff
braun, weich, feucht, tonig, schwach sandig, gering kiesig, Bkl.4

 1.30 (546.99)

Grundmoräne (angewittert), Schluff
graubraun, weich bis steif, stark feucht, ab 0,90 m nass, schwach tonig, sandig, kiesig bis stark kiesig, schwach steinig
bis steinig, Bkl.4

 2.00 (546.29)

Grundmoräne, Schluff
grau, steif, zur Tiefe steif bis halbfest, feucht, nicht mehr nass, gering tonig, sandig, stark kiesig, steinig, Bkl.5

(OU)

(UL)

UL/UM

UL

UL/X

P1 0,0 - 0,2 m

P2 0,2 - 0,6 m

P3 0,6 - 0,9 m

WP1+WP2 0,9 - 1,3 m

SG2/16
550.47

 0.20 (550.27)

Mutterboden, Schluff
dunkelbraun, weich, feucht, schwach tonig, feinsandig, humos, Bkl.1

Mu

 1.00 (549.47)

Verwitterungsdecke, Schluff
braun, weich bis steif, feucht, tonig, stark feinsandig, gering kiesig, dünne Wurzeln, Bkl.4

 1.50 (548.97)

Abschwemmmasse, Schluff + Kies
hellgrau, steif / locker bis mitteldicht, stark feucht, gering tonig, sandig, schwach steinig, Bkl.4

 2.00 (548.47)

Grundmoräne (angewittert), Schluff
graubraun, weich bis steif, stark feucht, schwach tonig, sandig, schwach steinig, Bkl.4

 2.60 (547.87)

Grundmoräne, Schluff
grau, steif, zur Tiefe steif bis halbfest, feucht, gering tonig, sandig, kiesig bis stark kiesig, steinig, Bkl.5

OU

UL/UM

UL/GU*

UL

UL/X

kein Wasser bis zur Endtiefe am 22.02.2016 angetroffen

P4 0,0 - 0,2 m

P5 0,2 - 1,0 m

Lagerungszustände / Konsistenzen + Bodenarten

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

naß

locker

MutterbodenMu

AuffüllungA

Verwitterungsdecke

Abschwemmmasse

Grundmoräne

Legende GW-Symbole

SW / GW Bohrende

SW / GW angebohrt

SW / GW Ruhe

Absand SG1 zu SG2 ca. 30 m

Süden --> Norden

Auffüllungen Verwitterungsdecke Abschwemmmassen

Mutterboden

Grundmoräne

Grundmoräne
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Geologisches Profil: SG1/16 - SG2/16
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Legende Probensymbole
gestörte Probe
Sonderprobe
ungestörte Probe (Zylinder)

Anm.: Die Aufschlüsse stellen nur punktuelle Untersuchungsergebnisse dar
Die Schichtlinien zwischen den Aufschlüssen sind interpoiert und überhöht dargestellt
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Anlage 3.1 
 

Probenahmeprotokoll Proben P1 bis P5 + WP1 bis WP2 
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Umweltgeologische Stellungnahme 

Büro Dr. Lindinger vom 08.03.2016 Proben P1 bis P5 + WP1 bis WP2 
Analyseübersichten + Laborberichte 
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Dimension
Z 0

Lehm/

Schluff

Z 0*
IIIA

Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2

mg/kg 1 1 1 3 3 10 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

mg/kg 100 100 200 (400) 1000 (2000) < 50 (< 50) < 50 (< 50) < 50 (< 50) < 50 (84) < 50 (< 50)

mg/kg 1 1 1 1 1 1 - / - - / - - / - - / - - / -

mg/kg 1 1 1 1 1 1 - / - - / - - / - - / - - / -

mg/kg 3 3 3 3 9 30 0,276 - / - - / - - / - - / -

mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 - / - - / - - / - - / - - / -

Arsen As mg/kg 15 15 15 45 45 150 10 11 11 11 8,5

Blei Pb mg/kg 70 100 140 210 210 700 27 20 16 26 14

Cadmium Cd mg/kg 1 1 1 3 3 10 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

Chrom (ges.) Cr mg/kg 60 100 120 180 180 600 46 40 44 44 37

Kupfer Cu mg/kg 40 60 80 120 120 400 19 15 8,2 18 12

Nickel Ni mg/kg 50 70 100 150 150 500 32 32 28 31 32

Quecksilber Hg mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,073 0,081 0,072 0,084 < 0,05

Thallium Tl mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25

Zink Zn mg/kg 150 200 300 450 450 1500 53 43 38 45 39

mg/kg -- -- -- 3 3 10 1,1 0,3 0,3 1,1 0,6

 - 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12 7,6 7,4 7,3 6,5 6,5

µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 32 23 18 13 12

µg/l 30000 30000 30000 30000 50000 100000 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500

µg/l 50000 50000 50000 50000 100000 150000 900 500 < 500 < 500 600

µg/l 5 5 5 5 10 20 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

µg/l 20 20 20 20 40 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Arsen As µg/l -- 14 14 14 20 60 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Blei Pb µg/l -- 40 40 40 100 200 < 1 < 1 1 < 1 < 1

Cadmium Cd µg/l -- 1,5 1,5 1,5 3 6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Chrom (ges.) Cr µg/l -- 12,5 12,5 12,5 25 60 < 1 < 1 1,2 < 1 < 1

Kupfer Cu µg/l -- 20 20 20 60 100 3,3 1,8 < 1 4,1 < 1

Nickel Ni µg/l -- 15 15 15 20 70 1 < 1 < 1 1 < 1

Quecksilber Hg µg/l -- 0,5 0,5 0,5 1 2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Thallium Tl µg/l -- -- -- -- -- -- n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.

Zink Zn µg/l -- 150 150 150 200 600 30 19 19 67 8,1

Z 0 Z 0 Z 0 Z 0

P3 / SG 1
0,6 - 0,9 m

Anstehend

Verwitterungslehm

P4 / SG 2
0,0 - 0,2 m

Anstehend

Mutterboden

P5 / SG 2
0,2 - 1,0 m

Anstehend

Verwitterungslehm

S LHKW

Die in dieser Tabelle vorliegenden chemischen Befunde sind nur mit den dazugehörigen Originalberichten des chemischen Labors und gutachterlicher 

Stellungnahme gültig.

Analytik Zuordnungswerte P1 / SG 1
0,0 - 0,2 m

Auffüllung

Mutterboden
Parameter

Feststoffe

EOX

KW*
2 300 (600)

S BTX

Bewertung der Boden-Proben
nach der Verwaltungsvorschrift des UMBW für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial, vom 14.03.2007

Proben
UST-16-0016923

P2 / SG 1
0,2 - 0,6 m

Auffüllung

*1
 = Eine Überschreitung dieser Parameter allein ist kein Ausschlußkriterium

*2
 = Die angegebenen Werte ohne Klammern gellten für eine KW - Verbindungmit einer Kettenlänge von C10 bis C22, diejenigen in der Klammer für C10 bis C40

S PAK n. EPA

Benzo-[a]-pyren

PCB6

Cyanide (ges.)

Eluate

pH-Wert
*1

el. Leitfähigkeit
*1

Chlorid

Sulfat

Cyanide (ges.)

Phenolindex 

 n.u. = nicht untersucht.

Deklaration Z 0 n.n. = nicht nachweisbar.

 - / - = unter der Bestimmungsgrenze.

Aufgestellt: Ra

Geprüft: Li Sachverständigenbüro für Angewandte Geologie und Umwelt
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P1 / SG 1
0,0 - 0,2 m

Auffüllung

Mutterboden

P4 / SG 2
0,0 - 0,2 m

Anstehend

Mutterboden

mg/kg 2 4 10 -- < 0,01 < 0,01

mg/kg 2 4 10 12 < 0,05 < 0,05

mg/kg 40 80 200 -- < 0,01 < 0,01

mg/kg 4 8 20 200 < 0,01 < 0,01

mg/kg 5 10 25 400 < 0,01 < 0,01

mg/kg 50 100 250 250 < 0,05 < 0,05

mg/kg 0,4 0,8 2 40 - / - - / -

mg/kg 50 50 50 100 1,1 1,1

Blei Pb mg/kg 200 400 1000 2000 27 26

Chrom Cr mg/kg 200 400 1000 1000 46 44

Cadmium Cd mg/kg 10 
2)

20 
2) 50 60 < 0,3 < 0,3

Nickel Ni mg/kg 70 140 350 900 32 31

Quecksilber Hg mg/kg 10 20 50 80 0,073 0,084

Arsen As mg/kg 25 50 125 140 10 11

 n.u. = nicht untersucht.

Analytik Prüfwerte

Die in dieser Tabelle vorliegenden chemischen Befunde sind nur mit den dazugehörigen Originalberichten des

chemischen Labors und gutachterlicher Stellungnahme gültig.

DDT

Benzo(a)pyren

Aldrin

Analysenübersicht der Feststoff-Proben, Bewertung nach BBodSchG

Prüfbericht

UST-16-0016923

Nutzung/ Probenbezeichnung

Wohngebiet

Cyanide

Pentachlorphenol

-/- = unter der Bestimmungsgrenze

PCB6 
1)

2) In Haus und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Aufbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 

mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

1) Soweit PCB Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Meßwerte durch den Faktor 5 zu dividieren

Hexachlorbenzol

 Wirkungspfad Boden - Mensch

direkter Kontakt
Anhang 2 Tab. 1.4 BBodSchV

Parameter Dimension

Hexachlorcyclohexan

Aufgestellt: Ra

Geprüft: Li Sachverständigenbüro für Angewandte Geologie und Umwelt
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